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Amtlicher Teil.

Polizeiverordnung,
betreffend das Haltekinderwesen.

Aus Grund der §8 6, 12 und 13 der Verordnung vom
20. September 1867 (G.--S . S . 1529) und der 88 137
und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 (G.°S . S . 195) wird mit Zustimmung
des Bezirksausschusses folgende Polizeiverordnung für den
Regierungsbezirk Wiesbaden erlassen:

8 1. Wer fremde, noch nicht st Jahre ulte Kinder in Kost
und Pflege halten will , bedarf dazu der Erlaubnis der
Ortspolizeibehörde . Ausgenommen von dieser Vorschrift ist
die unentgeltliche Uebernahme ehelicher Kinder in Kost:
und Pflege ? solche Kinder gelten nicht als Haltekinder im
Sinne dieser Verordnung.

8 2. Tie Erlaubnis wird nur auf Widerruf für eine be¬
stimmte Anzahl von Kindern , jedoch höchstens bis zn 3
Kindern , von denen nur eins ein Säugling sein darf , und
nur einer verheirateten , verwitweten oder ledigen Frau er-j
teilt , von der und in deren mit ihr zusammen wohnenden
Familie keine Kostgänger gehalten werden, und die nach
ihren eigenen und ihrer Wohnungsgenossen persönlichen
Verhältnissen , Eigenschaften und Gesundheitszustände und
nach der Beschaffenheit ihrer Wohnung geeignet erscheint,
eine solche Pflege zu übernehmen.

Insbesondere darf die Erlaubnis nur dann erteilt lver-
den, wenn für die Haltekinder ein ordnungsmäßiger , den
baupolizeilichen Vorschriften entsprechender Schlafraum vor¬
handen ist.

Tie Erlaubnis muß bei jedem Wohnungswechsel aufs
neue nachgesucht werden.

8 3. Tie Zurücknahme der Erlaubnis erfolgt:
1. bei Fortfall oder ungünstiger Aenderung der Verhält¬

nisse, die bei der Erteilung der Erlaubnis vorausgesetzt
waren;

2. bei ungeeigneter Behandlung oder Erziehung des
Pflegekindes;

3. wenn die Haltefrau (Pflegerin ) den Vorschriften dieser
Verordnung zuwiderhandelt.

Die Zurücknahme der Erlaubnis kann ferner erfolgen,
wenn die Haltesrau (Pflegerin ) den Anordnungen der
Polizeibehörde oder der mit der Aufficht Wer das Halten
kinderwesen betmuten Personen (Kreisärzten , Aufsichts-i
damen) nicht nachkommt.

8 4. Wer ein Haltekind in Pflege genommen hat , muß
das Kind innerhalb drei Tagen bei der zuständigen Orts-
Polizeibehörde als Haltekind anmelden , und, sobald die
Pflege aufhört , insbesondere auch bei der Abgabe in eine
Krankenpflegeanstalt binnen drei Tagen nach Beendigung
der Pflege (unbeschadet der im 8 7 angeordneten Meldung
des Todes eines Haltekindes ) wieder abmelden.

Zu diesen Meldungen ist, wenn die Erlaubnis einer
verheirateten Frau erteilt ist, deren Ehemann an zweiter
Stelle verpflichtet.

8 5. Die Meldungen (8 4) müssen enthalten:
a) die vollständigen Vornamen und den Familiennamen

des Kindes;
b) den Namen, Stand und Wohnort der Eltern , bei mt-

ehelichen Kindern den Namen, Stand und Wohnort der
Mutter;

c) sür alle verwaisten oder sonst unter Vormundschaft
stehenden Kinder den Namen, Stand und Wohnort des
Vormundes;

d) die Angabe, von wem und unter welchen Bedingungen
das Kind in Kost und Pflege gegeben ist;

e) wenn die Rück- oder Weitergabe des Kindes gemeldet
wird , die Angabe, an wen das Kind zurück- oder weiter¬
gegeben wird.
Tie unter d und e erforderlichen Angaben müssen

diejenigen genau bezeichnen und ihren Wohnort und Woh¬
nung enthalten , von denen das Kind in Kost und Pflege
gegeben ist, oder an welche das Kind zurück- oder weiter¬
gegeben ist.

Ter Meldung ist ein ärztliches Attest über den Gesund¬
heitszustand des Kindes beizufügen (unter besonderer Berück¬
sichtigung der Bestimmungen im 8 10 dieser Verordnung ).

8 6. Wer ein Kind einer Haltefrau (Pflegerin ) gemäß
8 1 in Kost und Pflege gibt , ist verpflichtet, der Pflegerin
oder Deren Ehemann die zum Zweck der Meldung erforder¬
liche Auskunft zu erteilen . . 1
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§ 7 Ter Sterbe fall eines Haltekindes ist, unbeschadet
der standesamtlichen Meldung, von der Pflegerin oder deren
Ehemann unverzüglich, womöglich noch am Todestage , spä¬
testens aber in den Vormittagsstunden des nächstfolgenden
Tages , der zuständigen Ortspolizeibehörde zu melden, unter
Namhaftmachung des Arztes , falls ein solcher zu ferner Be-
Handlung zngezogen worden ist. Tie Beerdigung darf erst
nach erteilter polizeilicher Erlaubnis vorgenommen werden.

§ g. Ter Ortspolizeibehörde , dem Kreisarzt und den
sonst mit der Aufsicht über die Haltekinder Beauftragten,
steht die Desugnis zu, von Den Wohnungs -, Ernährungs - und
Pslcgeverhältnissen jedes Haltekindes Kenntnis zu nehmen.
Tie Haltesrau , sowie auch deren Ehemann sind verpflichtet,
diesen Beamten oder Beauftragten Antritt zur Wohnung
einschließlich der Küche sowie zu dem Kinde zu gewähren,
das Kind vorzuzeigen, auf Erfordern zu entkleiden und über
die vorgedachten Verhältnisse auf Erfordern Auskunft zu

Sd,e $ie Haltefrau ist auch verpflichtet , auf Verlangen der
Ortspolizeibehörde oder der von ihr beauftragten Personen
das Haltekinv regelmäßig einem von der Behörde zu be-,
stimmenden Arzte an dem von der Behörde zu bestimmenden
Orte zur Besichtigung vorzuführen.

8 9. Tie Vorschriften dieser Verordnung finden nicht
Anwendung

a) aus Kinder, die von einer städtischen Waisenverwal-
tnng in Pflege gegeben sind und von ihr selbst dauernd
beaufsichtigt werden,

b) auf Kinder , Die in Fürsorgeerzrehung untergebracht
sind.
8 10 Kinder mit manifester (offenkundiger) Syphilis

und Kinder mit offener Tuberkulose oder sonstigen anstecken¬
den Krankheiten dürfen als Haltekinder weder in Pflege ge°i
geben noch ausgenommen werden.

8 11. Uebertretungen der Vorschriften die,er Verord
nung werden mit Geldstrafen von 1 bis zu 60 Mark oder
verhältnismäßiger Haft bestraft.

8 12. Tie Polizeiverordnung für den Regrerungsbezrrk
Wiesbaden vom 13. November 1880 (Amtsblatt Seite 357)
wird aufgehoben. . w

8 13 Tiefe Polizeiverordnung tritt mrt dem Tage rhrer
Veröffentlichung in Kraft.

Wiesbaden , den 22. Juni 1916.
l Der RegierungsprLfident.

I . V. : v. Gizycki.

Diez,  den 28. Juni 1915.

beschränkungen für alle Gasanstalten und Kokereien auf¬
gehoben mit Ausnahme der Gasanstalten zu Wiesbaden,
Hanau . Fulda , Offenbach und der Höchster Farbwerke.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Ter Kommandierende General:
Freiherr von Gall,
General der Infanterie.

J .-Nr . 5469 L.

Nichtamtlicher Teil.

Kriegs -Chronik.
2 5. Juni.  Fortschritte bei Sonchez und westlich Combres. Wei¬

terer Rückzug der Russen in Galizien.
2 6. Juni.  Ein Höhenrücken bei Les Eparges gestürmt. Bei

Ban de Sapt erhöht sich die Gefangencnzahl auf 268.
Die Armee Böhm-Ermolli hat vom 21. bis 25. Juni
über 14 000 Russen gefangen.

2 7. Juni.  Die gesamte Armee Linsingen hat den Dnjestr
überschritten. Halicz genommen. Die Armee Linsin¬
gen hat seit 23. Juni 6470 Russen gefangen genommen.

28. Juni.  Vormarsch der Armee Linsingen. Die Russen
gehen hinter den Bug zurück und räumen ihre Srel '-
lungen am unteren Sau und am Tanewabjchnitt.

2 9. Juni.  Vormarsch zwischen Bug und Dnjestr.
30 . Juni.  Die Junibeute im Osten beträgt 220000 Gefan¬

gene, 100 Geschütze, 416 Maschinengewehre.

I. 4695.
Wird veröffentlicht . . ..
Tie Ortspolizeibehörden werden angewiesen, ,rch dre ge¬

naue Durchführung der Vorschriften angelegen sein zu lassen.
Der Laadrat.
Duderstadt.
L.-Schwalbach, den 22. Juni 1915.

Bekanntmachung.
In Beuerbach ist die Maul - und Klauenseuche nach

amtlicher Feststellung vollständig erloschen.
Der König !. Landrat ._

Abt . II c/B. Tgb . N. 2909. •
Frankfurt (Main ) den 26. Junr 1915.

Bekanntmachung.
Betrifft : Verfügungsbeschränkungen für

Stein kohlenteer.
Bezug : K. M . Nr . 1305/3. 15. A 7 V (Gen. Kdo II

c/B Nr . 1697) und K. M . 654/4. 15. A 7 V (Gen. Kdo
II c/B . Nr . 2058). a.„

Auf Grund der Verfügung des Krregsmrnrsterlums Nr.
1784/6. 15. A 7 V werden die im Befehlsbereich des 18.
Armeekorps für Steinkohlenteer ergangenen Verfügungs-

Aus Provinz und Nachbargebieten.
Der zweite Lehrgang über Gemüsebau und

Gemüs,Verwertung wurde vom „Nass. Landes-Obst und
Gartenbauverein" in Verbindung mit der Landwirtschafts-
kammer in der Zeit vom 21. bis 23. Juni von der Kgl. Lehran¬
stalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim aogehalten.
Auch dieser 2. Lehrgang erfreute sich eines regen Zuspruches;
aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden waren über 100 Frauen
und Männer anwesend, die mit regem Interesse den Vor¬
trägen und praktischen Unterweisungen folgten. Annähernd
20 Zweigvereine halten zu dieser Veranstaltung Vertreter ent¬
sendet, die ihrerseits anregend und belehrend auf weitere
Kreise des Bezirkes wirken werden.

: !: Del ans Kirschenkernen . Das Sammeln von Kir¬
schenkernen zur fabrikmäßigen Herstellung von Oel aus den
Kernen regt der Custos des Botanischen Gartens in Dahlem-
Berlin , Provessor Dämmer, in der „Voss. Ztg. an. Die Kirsch¬
kerne, aber auch die Kerne der Johannis - und Himbeeren,
der Pflaumen, Aepfel, Birnen , Aprikosen und Weintrauben
enthalten in ihrem Samen recht bedeutende Mengen Oel, das
auf verhältnismäßig einfache Weise gewonnen werden kann.
In Süddeutschlandwerden die Kerne, deren Samen bei Süß¬
kirschen 18, bei Den Sauerkirschen 35 bis 36 Prozent Oel enthält,
schon seit langer Zeit zur Oelgewinnnng'gesammelt. Die giftige
Blausäure läßt sich leicht entfernen und ein einwandfreies
Speiseöl Herstellen. Die Rückstände bei der Oelgewinnung bil¬
den außerdem noch ein guter Futtermittel , das reichlich Eiweiß
enthält und um so wertvoller ist, als wir an solchen Futter¬
mitteln in- diesem Jahre keinen Ueberflnß haben. Die plan¬
mäßige Sammlung der Kerne, die zu deren fabrikmäßiger
Verarbeitung Voraussetzung ist, wird am besten durch unsere
Schulen besorgt. Wenn in allen Schulhäusern Kisten auf¬
gestellt würden, in welche die Kinder die von Hause mitge¬
brachten Obstkerne zu werfen hätten, so würde eine sehr
beträchtliche Oelgewinnung erzielt werden können. Cs ist nicht
ausgeschlossen, daß die Fabriken für die Kerne sogar eine kleine
Entschädigung zahlen würden, die den Schulen zugute kom¬
men könnte.
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iam aemacht, das-, es sich bei der Verwendung von Paketen
an mobite  Truppen um eine militärische  Einrichinng
handelt. Die Beteiligung der Postberwaitung befchrankt sich
darauf, die Pakete anzunehmcu und den in der Heimat be¬
findlichen Militär -Paketdepots auszuhändigen. Die Pakete dür¬
fen bis 10 kg  schwer sein; das Porto beträgt 5 Pfg. für das
k«, mindestens jedoch 25 Pfg . Größere Güter im Gewicht über
10 kg  bis 50 kg  sind bei den Eisenbahn-Eilgut- und Güter¬
abfertigungen aufzuliefern; dabei sind die Frachtkosten (nebst
25 Pfg. Rollgeld) im voraus zu entrichten. Mit der Weiter-
lcitung der Pakete von den Militär -Paketdepots nach dem
Felde "und der Zustellung an die Truppen hat die Post nichts
zu tun : dies liegt vielmehr in denHändender Heere s-
Verwaltung.  Die Post hat deshalb nur die Beförderung von
der Aufgab cp ostanstalt zum Militärpaketdepot zu vertraten,
wobei Verluste oder große Verzögerungennahezu ausgefchlopen
find Die Schwierigkeit liegt in der Beförderung der Pakete
in Feindesland, namentlich wenn militärisch- Operationen
stattfiuden. Auch die dem Trrippenteil obliegende Zustellung
der Pakete an den Empfänger ist keineswegs so leicht aus¬
führbar, wie das Publikum vielfach annimt . Viele Beschwerden
der Absender von Feldpaketen darüber, daß diese nicht ange¬
kommen seein, erweisen sich nicht als zutreffend, weil sie zu
früh erhoben waren. Außer den Feldpaketcn an mobile Trup¬
pen kommen noch Pakete an Heeresangehörige in Garnisonen
des deutschen Reichs in Betracht. Diese sind — mrt Ausnahme
der Standorte in den elsässischen Kreisen Altkirch, Mulhau,en,
Gebwciler, Thann und Colmar — jederzeit zugelancn und
unterliegen den Vorschriften und Taxen des Friedens¬
dienstes.  An Militärpersonen in festen Standorren rn
diesen 5 elsässischen Kreisen können nur Pakete mit Aus r u-
stu n gs- und Bekleidungsstücken  befördert werden, die
unter der Aufschrift der in Betracht kommen¬
den Truppenteile und Militärbehörden  abge-
fandt werden müssen.

Im Betriebe der Feldpost macht sich in weitem
Umfange der Uebelstand geltend, daß die auf Sendungen ge¬
klebten̂ Aufschriften unterwegs abfallen, wodurch die Sen¬
dungen unbestellbar werden. Besonders sind es die Umhüllun¬
gen aus Oelpapier, auf denen die Aufschriftzettel schlecht
haften. Aus solche Umhüllungen muh die Aufschrift mit Tinte
niedergeschriebenwerden.

Das Barfrchgchen der Kinder. Der preußische
Kultusminister erließ über das Barsußgehen der Kinver folgen¬
den Erlaß : Es ist zü meiner Kenntnis gekommen, daß Krnvern
einer Landschule von ihren: Lehrer verboten wurde, bar¬
fuß 'zur Schule zu kommen. Ein derartiges Verbot mag in
Friedenszeiten in Fällen , in denen eine besonder- Veranlas¬
sung vorliegt, gerechtfertigt sein. Während der Kriegszeit
ist zumal auf dem Lande und in den ländlichen Verhältnissen,
von einem solchen Verbot schon deshalb auzufehen, weil
es den Eltern wegen der gesteigerten Preise nicht immer
leicht fallen wird, ihre Kinder mit dem notwendigen Schuh¬
werk zu versorgen.

:!: Braubach, 2. Juli. In der Erzgrube dahier geriet der
Bergmann Carl Mogendorf aus Jmmendorf in eine Trans¬
mission; man fand ihn schrecklich zugerichtet als Lerche.

Frankfurt, 30. Juni. Stuf dem hiesigen Viehma rkt
trat am Montag eine von Kennern der landwirtschaftlichen
Verhältnisse längst erwartete Tatsache in die Erscheinung:
Mit einem ungewöhnlichen starken Austrieb von großen schlacht-
reisen Schweinen verband sich einlangsames A b f l a » e n
ber Preise.  Lange Wochen hindurch mangelte es angeb¬
lich am Markte an schlachtreifen Schweinen, infolgedessen er¬
reichten die Preise niegekannte Höhen. Jetzt sind die Tiere
überreif geworden und können nicht mehr in den Stollen
zurückqehalten wetden, wenn der Züchter nicht -in Eingehen
zahlreicher Tiere besürchten muh. Für die nächste Zeit darf
man mit einem stetig weiteren Sinken der Preise für schmcht-
rcife Schweine gerechnet werden.

EUch MN EMHrWÄwMtzeMvch.
WTB . Berlin,  30 . Juni . (Nichtamtlichh Tie Nord-

deutsche Allgemeine Zeitung veröffentlicht folgenden aller¬
höchsten Erlaß: „Auf Ihren Bericht vom 15. Juni
1915 will ich folgende Ausnahmen von den Vorschriften
des 8 90 der " deutschen Wehrordnung genehmigen: Ten
Zöglingen der zur Ausstellung von Zeugnissen über die
wissenschaftliche Befähigung für den Einjährigfrer-
willigendienst  berechtigten Volksschullehcer-
s e m i n a r e kann von der Klassenstufe ab, für die nach!
vcn maßgebenden Aufnahmebedingungen in der Regel die
Vollendung des 17. Lebensjahres gefordert wird , das Zeug¬
nis über die wissenschaftlicheBefähigung für den Einjährig-
freiwilligendienst ausnahmsweise vor Erlangung der zum
Lehramt an Volksschulen befähigenden Zeugnisse erteilt
werden, soweit diese Schüler während des gegenwärtigen
Krieges bereits in den Heeresdienst eingetreten und bei
ihrem Eintritt das 17. Lebensjahr vollendet hatten . In
Zukunft kann während des Krieges das Zeugnis über die
wissenschaftliche Befähigung nur dann vorzeitig verliehen
werden, wenn die Seminaristen vor Ablegung der Schluß-
prüfttng gemäß des 8 97 der Wehrordnung ausgehoben und
eingestellt werden. — Ten Schülern der Obertertia crner
nach dem 8 90 Absatz 1 der Wehrordnung anerkannten
höheren Lehmnstalten , denen zum Versetzungstermtne tnt
Herbst 1914 das Zeugnis der Versetzung in Unter-
sc kund  a bedingungslos zuerkannt worden war, dre abers
wegen ihres bald darauf erfolgten Eintritts in das Heer
diese neue Klasse gar nicht oder nur ganz kurze Zelt
besuchen konnten, kann das Zeugnis über die wissenschaft¬
liche Befähigung für den Einjäh rigfreiwillrgen-
dienst  erteilt werden, wenn durch ein Urteil des Lehrer-
kollegii'.ms bezeugt wird , daß sie nach Ablauf eines Jahres
dft Reife für Obersekunda erlangt haben würden . Großes
Hauptquartier , 22. Juni . (Gez.) Wilhelm I . R. (Gez.)
Delbrück.

Gegen die feindlichen Verleumdungen.
l v WTB . Berlin,  1 . Jüli . (Nichtamtlich .) Die Nord¬

deutsche Allgemeine Zeitung schreibt: „Eine Antwort
an den russischen Generalstab !" Tie rusche Be¬
hauptung , die von den Deutschen verübten Grausamkeiten-
seien zu zahlreich, um eine Feststellung von Einzelheiten zu¬
zulassen, ist eine sinnlose Verleumdung des deutschen Heeres
und ein- ebenso bequeme wie leere Ausrede zur Verdeckung
infolge Mangels an Beweismaterial . Tie russische.Heereslei¬
tung wird daher aufgefordert , für jeden Ernzelfall Ort,
Zeit und sonstige Einzelheiten mitzuteilen . Bisher hat
fick, freilich noch jede russische Zeitungsmeldung nberdeut-
schc Greueltaten , soweit Ermittelungen überhaupt
waren , als plumpe Lüge erwiesen. Selbst die von dem Mi¬
nisterrat für die russische Untersuchungskommsision zur
Feststellung deutscher Kriegsrechtsverstöße ausgesetzten7.>000
Rnbel haben bisher nicht genügt, auch nur für -inen ein¬
zigen Fall Beweise zu erbringen.

Brharrs Kampf gegen den Waffenhandel.
Wir wollen ganz dahingestellt sein lassen, warum Brhan

gerade jetzt sich von Wilson getrennt hat . Vielleicht haben
die Recht, die sagen, er hoffe bei der nächsten ,chon 1916
ftattsindenden Präsidentenwahl dessen Nachfolger zu wer¬
den. Tenn diese Würde ist das Ziel seines Strebens . Drei¬
mal hat ihn die demokratische Partei als ihren Kandidaten
ausgestellt, dreimal unterlag er und mit ihm die Partei.
Nun bei den letzten Wahlen siegte sie endlich, aber Behau
hatte sich im Hintergrund gehalten . Immerhin entschied
er die Auswahl des Kandidaten , und Professor Wilfvn Ware
nie ins „Weiße Haus ", die Tienstwohnung des Präsidenten,
eingezogen, ohne seine Unterstützung. Dafür verlieh ihm
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Lienßern. Doch muß man fid) immer bar Singen Tjalten,
daß es tit den Vereinigten Staaten so wenig wie im
Deutschen Reiche ein verantwortliches Ministerium gibt.
Tie Verantwortung trägt bei uns der Reichskanzler , in
Amerika der Präsident . Tie anderen Beamten hängen nur
von ihm ab.

Wilson wie Bryan sind überzeugte Pazifizisten , Frie¬
densfreunde in der in Amerika sehr verbreiteten Art . Tem
Deutschen im allgemeinen widerstrebt es , salbungsvolle
Resolntwnen zu fassen, die doch dank der harten Wirklichkeit
der Dinge nie eine Wirkung haben können . Dem Engländer
wie dem Amerikaner macht dieser Widerspruch keine Be¬
denken. Männer dieses Schlages waren so zur Leitung der
äußeren Politik einer Großmacht berufen gerade in einer
der schwersten Krisen . Man hielt bei uns Wilson für
einen etwas weltfremden Gelehrten , Bryan aber für einen
geriebenen Politiker , und als die amerikanische Neutralität
sich immer deutlicher als krasse Begünstigung englischer
Ansprüche entpuppte , da machte man allgemein Bryan ver¬
antwortlich . Jetzt wissen wir , daß die unfreundlichen Noten
lediglich dem Kopf des Herrn Wilson entsprungen und daß
Bryan nur- seinen Namen für die Unterschrift 'hergab. Wir
wissen , daß die rechthaberische Anmaßung , Deutschland den
Kampf durch die Unterseeboote zur Vernichtung , selbst Aus¬
hungerung Englands zu führen , zu verbieten , auf die Rech¬
nung des Herrn Wilson kommt, wie nicht minder die An¬
sicht, daß die Ausfuhr von Kriegsmaterial nicht verboten
werden dürste , da ein Vorgänger Wilsons , auch ein Demo¬
krat, schon im Jahre 1795 so entschieden hatte . Da nun
Wilson allem Anschein nach auch von dem Aeußersten nicht
zurückzuschreckenschien, kündigte ihm Bryan die Freund -'
stylst - Auch er hoffte den Unterseebootkrieg einzudämmen,
aber warum einer friedlichen Verständigung , wie sie Deutsch¬
land vorgcschlagen , aus dem Wege gehen ? Warum an dem
angemaßten Recht jedes Amerikaners , wenn es ihm paßt
überallhin zu reisen, festhalten , wenn dieses Recht den,
Staat in Krieg verwickeln kann ? Bryan hat wenigstens
erreicht, daß der Ton der letzten Wilson 'schen Note lmderf
Erwarten sanft war . Nun aber als unabhängiger Mann
geht er weiter , jetzt verlangt er offen den Kampf gegen die
Interessen der Waffenfabriken . Jetzt kann er wieder ganz
Vvlksredner sein , und unter tosendem Beifall der Menge
donnert er gegen die Räuberinteressen und Megstreiber.
Mc wollen uns aber von seiner Tätigkeit nicht zuviel ver¬
sprechen, Amerika liefert weiter , und es ist ein schlechter
Trost , daß die Aufträge so groß sind, daß sie doch, nicht
alle ausgeführt werden können.

Allerlei vom Kriege.
Einen verzweifeltenKampfunterder  E r-

d e hatten drei Pioniere im Westen zu bestehen. Ihre Pio¬
nierabteilung hatte einen unterirdischen Stollen 14 Meter
gegen den Feind vorgrtrieben , als plötzlich während der Ar¬
beit das Geräusch feindlichen Gegenminierens vernommen
wurde . Es wurde darauf in Richtung des feindlichen Stol¬
lens noch etwas weiter vorgegraben . Einer von ihnen , der
Pionier Antpöhler aus Stuckenbrock, Kreis Paderborn , hatte
den Stollen um kaum einen Meter Vorgetrieben , als plötz¬
lich das Erdreich nachgab und in den feindlichen erleuchteten
Minengang stürzte . Antpöhler erkannte in dem Lichtschein
zwei feindliche Pioniere . Ec kroch schnell zurück, holte
sich eine Handgranate und warf sie in den französischen
Stollen ; sie versagte jedoch, und Antpöhler konnte nur noch
wahrnehmen , wie der der Gegner bestrebt war , eine Ladung
in den Stollen einzubringen . Daraus ließ er sich von einem
Infanteristen eine Pistole geben, kroch eiligst in den Stollen
zurück und Wb mehrere Schüsse auf die Franzosen ab, von
denen einer verwundet wurde . Nun galt es , einer feind¬
lichen Sprengung zuvorzukommen . Me tapferen Pioniere,

unter tonen t’tntpooiet ; » rächten  oowrft btc .filmtbtflaiuite
bttrd ) ißiftolenfdjüffe gut r um dem Feinde das
weitere Arbeiten unmöglich zu machen und schafften dann
eine starke Ladung in den feindlichen Stollen . Hierauf
wurde der eigene Stollen gut verdämmt und die Ladung
zur Entzündung gebracht. Tie Wirkung war eine besonders
gute , da sie auch mit dem Stollen den feindlichen Graben,
der von der Sprengstelle aus nur noch fünf Meter entfernt
war , verschüttete.

Von den furchtbaren Kämpfen bei Moulin
sousTousvents,  20 Kilometer nordwestlich Soissons , durch
welche die Franzosen nach den vergeblichen Vorstößen auf der
Linie Lille— Arras den Durchbruch durch die deutsche Front
erzwingen wollten , zeichnet der Kriegsberichterstatter des B.
T. ein anschaulisches Bild . Die Schwarzen, hinter denen
in nicht mißzuverstehender Weise Maschinengewehre aufgestellt
sind, müssen vor. In einer Ausdehnung von zwölfhundert
Metern, in mehreren Kolonnen hintereinander , kamen sic
über die ebene Flasche angefcgt. Vorn fegten französische
Maschinengewehre das Gelände ab, hinter ihnen bildeten
französische Salven ein Manöver , die kein Zurückbleiben ge¬
stattete. Wer nur strauchelte oder sich ein wenig verschnaufen
wollte , fiel den französischen Kugeln zum Opfer. So wurden
die Schwarzen vorgetrieben. Es war ein wildes Rennen.
Plötzlich setzten von vorn auch noch die deutschen Maschinenge-
wehre ein, und nun fielen die bedauernswerten Menschen
wie die Hammel. Die ganzen Kolonnen wurden buchstäblich
wegrajiert. Erst als die schwarzen Menschenleiber den ersten
Hagel der deutschen Maschinengewehre verschluckt hatten, brach
die französische Infanterie vor. Wenn einmal die wenigen
Ueberlebenden der schwarzen Krieger in ihr Heimatland zu-
rückkchren werden, wird der Tag der Vergeltung für diese
zu Tode Gehetzten anbrecheu. Tann aber mag sich Frankreichs
Kolonialmacht in Acht nehmen.

„Die geteilte Kompagniekasse ". DieMordsge-
schichten eines Klatschweibes beschäftigen' in einer Bcleidi-
gungsanklage die Berliner Richter. Die Schlächtersfrau Hanke
aus Berlin -Tcmpelhof beschäftigte in ihrem Geschäft eine
Verkäuferin, die sich kurz nach Kriegsausbruch mit ihrem
Verlobten, einem etatsmähigen Feldwebel , kriegstrauen ließ.
Tie junge Frau blieb einstweilen weiter in dem Geschäft
tätig . Von ihrem inzwischen zum Feldwebelleutnant beför¬
derten Gatten erhielt sie wiederholt die Geldbeträge seiner
Löhnung zugesandt, die sie zur Sparkasse trug, wo sich all¬
mählich ein hübsches Sümmchen ansammelte. Dieses Kapi¬
tal der jungen Kriegersfrau kam der Schlächtersfrau Hanke
verdächtig vor, und als sie eines Tages von ihrer Angestellten
hörte, daß der Kompagniechef ihres Mannes oie Anordnung
getroffen habe, daß jeder von ihnen die Hälfte der Kompagnie-
kasf; bei sich tragen solle, um zu verhindern, daß, wenn einer
von ihnen falle , die ganze Kasse in Feindeshano fallen würde,
erzählte sie das Gehörte brühwarm' ihrer Friseurin wir dem
Zusatz, sie wisse jetzt, woher das Geld stamme, der Haupt¬
mann und der Feldwebelleutnant hätten sich die Kompagniekasse
geteilt . Die Friseurin posaunte die Geschichte in der ganzen
Nachbarschaft aus und bald wußte es die ganze Straße . Durch
die Anzeige eines Offiziers , der zufällig von der Sache hörte,
kam der Klatsch vor Gericht, wo festgestellt wurde, daß die Geld-
betrüge der Feldwebelleutnants absolut nichts mit der Kom¬
pagniekasse zu tun hatten. Me Schlächtersfrau wurde für
ihren böswilligen Klatsch zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt

Bekanntmachung.
Diejenigen Personen, welche noch Holz kaufen wollen,

werden gebeten, sich bei Fö rster S chwe t e r zu F 0 rsthaus
zu melden.  Derselbe ist jederzeit bereit, das Holz den Kaust
liebhabern zu zeigen.

Oberlahnstein,  den 28. Juni 1915.

i ®et Magistrat.
Schütz.

jfte ..»,!


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

